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Regierungsratsbeschluss 
  

RRB Nr.: 298/2022 

Datum RR-Sitzung: 23. März 2022 

Direktion: Direktion für Inneres und Justiz 

Geschäftsnummer: 2021.DIJ.8943 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

  

Kantonales Jugendamt (KJA) 2021; Produktgruppe Kindesschutz und  
Jugendförderung (PG 05.08.9102) 
Überschreitung Saldo I (Globalbudget) 2021 
Kreditüberschreitung 

1. Gegenstand 

Kreditüberschreitung 2021 von CHF 99’910.70 in der Produktegruppe Kindesschutz und Jugendförde-
rung. 

2. Rechtsgrundlagen 

- Gesetz vom 26. März 2002 über die Steuerung von Finanzen und Leistungen (FLG, BSG 620), Art. 
47, 48 und Art. 59 

- Verordnung vom 18. Oktober 1995 über die Organisation und die Aufgaben der Direktion für Inneres 
und Justiz (OrV DIJ; BSG 152.221.131), Art. 13a 

3. Kreditsumme und Produktgruppe 

Voranschlagskredit CHF 2’917’359.96 
Kreditüberschreitung CHF     99’910.70 
Kompensation CHF     99’910.70 

Führungsunterstützung 
Produktegruppe 05.01.9101 

4. Rechtliche Qualifikation der Ausgabe 

Es handelt sich teilweise um wiederkehrende, gebundene Ausgaben (Art. 47 und 48 Abs. 2 FLG). 

5. Auswirkungen auf die Leistungsrechnung 

Die Kompensation in der Produktgruppe Führungsunterstützung hat keine Auswirkungen auf das Errei-
chen der Leistungsziele. 
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6. Auswirkungen auf die Finanzbuchhaltung 

Die Abweichung zum Voranschlagskredit in der Finanzbuchhaltung beträgt CHF 90’483.70. 

7. Kreditart und Rechnungsjahr 

Kreditüberschreitung für das Jahr 2021 

8. Begründung 

Der Saldo I (Globalbudget) der Produktgruppe Kindesschutz und Jugendförderung 05.08.9102 fällt im 
Vergleich zum Voranschlag um CHF 99’910.70 schlechter aus. 
Aufgrund des Entscheids des Regierungsrates betreffend das neue Steuerungs-, Finanzierungs- und 
Aufsichtsmodell der Leistung für Kinder mit einem besonderen Förder- oder Schutzbedarf (KFSG) hat 
das Kantonale Jugendamt befristet Stellenprozente aus der Direktionsreserve der Direktion für Inneres 
und Justiz erhalten, um die Umsetzung wahrnehmen zu können. Über die gesamte Direktion gesehen 
fallen für diese Stellenprozente keine zusätzlichen Kosten an; die Direktionsreserve wurde beim Gene-
ralsekretariat budgetiert und wird dort kompensiert. 
 
 
 
 Im Namen des Regierungsrates 
  
 

 
  
 Christoph Auer 

Staatsschreiber 
 


